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RS UVS Kärnten 1992/03/11 KUVS-
304/5/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.03.1992

Rechtssatz

Wird vom Verwaltungsgerichtshof der Bescheid womit eine Betriebsanlage gewerbebehördlich genehmigt wurde,

behoben, und betreibt der Verantwortliche nach dem Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes die

genehmigungsp ichtige Betriebsanlage weiter, so geschah dies ohne entsprechende Bewilligung und verantwortet der

gewerberechtliche Geschäftsführer die Verwaltungsübertretung nach § 366 Abs 1 Z 3 iVm § 74 GewO 1973.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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